
 

 

 
 
Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach §50 Abs. 2 Nr. 2b EStDV 
 
 
 

Bei Spenden bis zu 300 Euro dient dieser Beleg in Verbindung mit ihrem Kontoauszug als 
Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt: 
 
 
 
Die BruderhausDiakonie Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg ist wegen Förderung 
kirchlicher und mildtätiger und folgender gemeinnütziger Zwecke: Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugendhilfe, der Altenhilfe, 
der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 und 10 
AO) nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 
des Finanzamtes Reutlingen, StNr. 78042/70192, vom 17. November 2020 für den letzten 
Veranlagungszeitraum 2019 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von der 
Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer 
befreit. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung kirchlicher und mildtätiger und 
folgender gemeinnütziger Zwecke: Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der 
öffentlichen Gesundheitspflege, der Jugendhilfe, der Altenhilfe, der Hilfe für Zivilbeschädigte 
und behinderte Menschen, verwendet wird. 

 
Es handelt sich bei der Zuwendung um eine Spende. 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, die 

Menschen in der BruderhausDiakonie 

zugutekommt! 


